
BTM-Tresore  
Nach § 15 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) hat jeder Teilnehmer am 

Betäubungsmittelverkehr die in seinem Besitz befindlichen Betäubungsmittel 

gesondert aufzubewahren und gegen unbefugte Entnahme zu sichern. 

Nach den derzeitigen sicherungstechnischen Erkenntnissen ist eine ausreichende 

Sicherung gegen eine unbefugte Entnahme von Betäubungsmitteln grundsätzlich nur 

gewährleistet, wenn die dafür vorgesehenen Behältnisse oder Räumlichkeiten 

mindestens den in den neuen Richtlinien über Maßnahmen zur Sicherung von 
Betäubungsmittelvorräten (Stand 01.01.2007) genannten Anforderungen genügen. 

 

Demnach müssen BTM-Tresore mindestens dem Widerstandgrad I oder höher nach 

EN 1143-1 entsprechen. BTM-Tresore mit einem Gewicht von weniger als 1.000 kg 

müssen darüber hinaus fest verankert werden. Sollen keine BTM-Tresore, sondern 

Räume genutzt werden, gelten entsprechende Bestimmungen. 

Widerstandsgrad I, EN 1143-1 
 

 Tür und Korpus mehrwandig  
 Tür mehrwandig 105 mm stark  
 Typgeprüfter definierter Einbruchschutz gegen mechanische und/oder  

thermisch wirkende Einbruchwerkzeuge (30/50 RU)  

http://www.hartmann-tresore.de/wDeutsch/pdfs/BTM-Gesetz__Stand_14_02_2007_.pdf

